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Regeste

Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im
Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig
für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die
beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998
[AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Der Zeitpunkt der Eröffnung der angefochtenen Verfügung steht mangels Rückscheins bei
den Akten nicht fest. Da die Beweislast für die Zustellung an die Partei der eröffnenden
Behörde obliegt (vgl. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S.
61), ist zugunsten der Beschwerdeführerin davon auszugehen, dass das von ihr genannte Er-
öffnungsdatum (25. Juni 2011) den Tatsachen entspricht und die am 19. Juli 2011 bei der
schweizerischen Vertretung in Colombo formgerecht eingegangene Beschwerde rechtzeitig
erfolgt ist.

E. 1.4
Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die
angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren
Aufhebung beziehungsweise Änderung. Sie ist daher zur Einreichung der Beschwerde
legitimiert (Art. 105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG). Auf
die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2.1



Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 2.2
Amtssprachen des Bundes sind das Deutsche, Französische und Italienische (vgl. Art. 70
Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
[BV, SR 101]). Aus prozessökonomischen Gründen ist vorliegend indes auf die
Nachforderung einer Übersetzung der englischsprachigen Eingabe zu verzichten.

E. 3
Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde vorliegend auf die Durchführung des
Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4.1
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der
Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3
AsylG).

E. 4.2
Gemäss Art. 20 Abs. 2 AsylG bewilligt das BFM Asylsuchenden die Einreise zur
Abklärung des Sachverhaltes, wenn ihnen nicht zugemutet werden kann, im Wohnsitz- oder
Aufenthaltsstaat zu bleiben oder in ein anderes Land auszureisen. Gestützt auf Art. 20 Abs.
3 AsylG kann das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) schweizerische
Vertretungen ermächtigen, Asylsuchenden die Einreise zu bewilligen, die glaubhaft
machen, dass eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben oder für die Freiheit aus einem
Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG bestehe.

E. 4.3
Bei diesem Entscheid gelten restriktive Voraussetzungen für die Erteilung einer
Einreisebewilligung, wobei den Behörden ein weiter Ermessensspielraum zukommt. Neben
der erforderlichen Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG sind namentlich die
Beziehungsnähe zur Schweiz, die Möglichkeit der Schutzgewährung durch einen anderen
Staat, die Beziehungsnähe zu anderen Staaten, die praktische Möglichkeit und objektive
Zumutbarkeit zur anderweitigen Schutzsuche sowie die voraussichtlichen Eingliederungs-
und Assimilationsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen.

E. 5
Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist die asylsuchende Person im
Auslandverfahren in der Regel zu befragen. Das BFM hat die Beschwerdeführerin am
_______ durch die Botschaft befragen lassen. Den Anforderungen an das rechtliche Gehör
ist somit Rechnung getragen worden (vgl. BVGE 2007/30 E. 5 S. 362).

E. 6.1



Die Vorinstanz geht im angefochtenen Entscheid davon aus, eine begründete Furcht der
Beschwerdeführerin vor ernsthaften Nachteilen im Heimatland sei aktuell zu verneinen.
Diese Einschätzung ist berechtigt. Entgegen den Beschwerdevorbringen kann den Akten
nichts entnommen werden, was auf eine konkret drohende und für die Schweiz einreiserele-
vante Gefährdung der Beschwerdeführerin im aktuellen Zeitpunkt hindeuten würde. Dass
ihr Mann im Juni 2007 festgenommen wurde und längere Zeit inhaftiert war, ist zwar
unbestritten. Gemäss dem eingereichten Anwaltsschreiben vom 30. März 2011 wurde er
indes nach 18 Monaten und mithin vor mehr als zwei Jahren aus der Haft entlassen. Auch
die ein- beziehungsweise zweitägige Haft der Beschwerdeführerin liegt nunmehr schon
mehr als drei Jahre zurück. Dass sie und ihr Gatte nach den Haftentlassungen unter
Anfeindungen litten und immer noch einer gewissen behördlichen Observation ausgesetzt
sind, mag zwar zutreffen. Allfällig andauernde Kontrollen durch die Sicherheitskräfte
müssen indes vor dem Hintergrund der weiterhin angespannten Lage in Sri Lanka gesehen
werden. Die Sicherheitsmassnahmen wurden nach dem militärischen Sieg der srilankischen
Armee über die LTTE im Mai 2009 nur langsam gelockert; Notstandsgesetze (Emergency
Rules) und das Anti-Terror-Gesetz (Prevention of Terrorism Act) blieben - wie von der
Beschwerdeführerin erwähnt - in Kraft. Das BFM weist indes zurecht darauf hin, dass die
von der Beschwerdeführerin geschilderten Nachteile und Anfeindungen in der geltend
gemachten Form mangels Verfolgungsintensität keinen ernsthaften Nachteil im Sinne des
Asylgesetzes ausmachen. Aus den Akten geht im Übrigen hervor, dass die
Beschwerdeführerin offensichtlich kein eigenes politisches Profil aufweist und gegen sie
kein Gerichtsverfahren eröffnet wurde (Befragungsprotokoll S. 5 ff.). Auch vor diesem
Hintergrund erscheint eine zielgerichtete Vorgehensweise der Behörden gegen die
Beschwerdeführerin wegen der geschilderten Umstände im Sinne drohender ernsthafter
Nachteile nicht als beachtlich wahrscheinlich. Die eingereichten Beweismittel, welche sich
auf nicht bestrittene Sachverhaltselemente beziehen, führen zu keiner anderen Einschät-
zung. In der Rekurseingabe beschränkt sich die Beschwerdeführerin im Wesentlichen
darauf, ihre Gefährdung als Tamilin im Lichte der vorgebrachten Ereignisse erneut
darzulegen. Stichhaltige Argumente für die Annahme, sie sei entgegen der vorinstanzlichen
Erwägungen in ausreiserelevantem Ausmass gefährdet, können der Eingabe indes nicht
entnommen werden.

E. 6.2
Die Beschwerdeführerin vermag mithin nicht substanziiert darzutun, inwiefern das BFM zu
Unrecht geschlossen habe, sie sei nicht schutzbedürftig im Sinne des Asylgesetzes.

E. 7
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin keine Gefährdung im
Sinne von Art. 3 AsylG glaubhaft machen konnte. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen
erübrigt es sich, auf die weiteren Ausführungen in der Beschwerde und die im
vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Beweismittel detaillierter einzugehen, da sie am
festgestellten Ergebnis nichts zu ändern vermögen. Das BFM hat demnach zu Recht die
Einreise in die Schweiz nicht bewilligt und das Asylgesuch abgelehnt.

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.



E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten grundsätzlich der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Aus verwaltungsökonomischen
Gründen sowie in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 in fine VwVG und Art. 2 und 6 Bst. b des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) ist vorliegend jedoch auf die Erhebung von
Verfahrenskosten zu verzichten.
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